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Eine Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung vom 7.3.2023 lässt aufhorchen: Die Vermögensteuer ist nicht verfassungswidrig,

sondern aufgrund der in Deutschland herrschenden Ungleichheit verfassungsrechtlich eher naheliegend! Professor Thiele, Autor

der Studie, kommt zu dem Ergebnis, dass die Vermögensteuer dazu beitragen könne, das Fundamentalprinzip gerechter Be-

steuerung, das Prinzip der Leistungsfähigkeit, besser zu verwirklichen. Nach seiner Auffassung sei es so, dass eine Person, die

z.B. 5000 Euro im Monat verdient und ein Vermögen von einer Million Euro besitzt, leistungsfähiger ist als eine Person, die nur

5000 Euro im Monat verdient. Zudem folge aus dem Sozialstaatsprinzip, Art. 20 GG, dass eine Vermögensteuer quasi geboten

sei, sonst „droht die soziale Ungleichheit aufgrund der damit einhergehenden kränkendenWirkung das einigende Band der Ge-

meinschaft zu zerreißen, da derenMitglieder nicht mehr in der Lage sind, sich als politisch gleich und folglich als Angehörige der

gleichen politischen Gemeinschaft (noch) zu erkennen“. Zudem sei ein besonderer Finanzbedarf des Staates als Grund zu be-

rücksichtigen. Verfassungsrechtlich unproblematisch sei die Besteuerung von Sollerträgen aus Vermögenswerten. Eine Konkur-

renz zur Einkommensteuer gäbe es nicht, weil nur „die abzugreifende Leistungsfähigkeit allein das Vermögen als solches, nicht

aber der Sollertrag bleibt“. Immerhin wird anerkannt, dass „dem Berechtigten ein privater Nutzen bleiben“ muss. Die Vermögen-

steuer könnte Abhilfe schaffen, das nicht mehr zu rechtfertigende Ausmaß sozialer Ungleichheit zu verringern. Die Zusammen-

fassung schließt mit den Ausführungen: „Insoweit kommt es für ihre Einführung insbesondere auf den konkreten (außerordentli-

chen) Finanzbedarf des Staates und darauf an, ob das Ausmaß der sozialen Ungleichheit bereits ein demokratiegefährdendes

Niveau erreicht hat.“ Die Zulässigkeit soll von den gesellschaftlichen und sonstigen Umständen abhängig sein. Mal sehen, wie

der politische Betrieb auf diese Thesen reagiert.

Entscheidungen
EuGH: Steuerbefreiungen bei innergemein-

schaftlichen Umsätzen – Lieferungen von

Gegenständen – Erfüllung der materiellen

Anforderungen – Frist für die Vorlage von

Beweisen

Art. 131 und Art. 138 Abs. 1 der Richtlinie 2006/

112/EG des Rates vom 28. November 2006 über

das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Ver-

bindung mit den Grundsätzen der steuerlichen

Neutralität, der Effektivität und der Verhältnis-

mäßigkeit sind dahin auszulegen, dass sie, so-

fern die Grundsätze der Äquivalenz und der Ef-

fektivität gewahrt sind, einer nationalen Rege-

lung nicht entgegenstehen, die es verbietet, im

Lauf des Verwaltungsverfahrens, das zum Erlass

des Steuerbescheids geführt hat, insbesondere

nach den Steuerprüfungshandlungen, aber vor

Erlass dieses Bescheids, neue Beweise vorzule-

gen und aufzunehmen, die belegen, dass die in

Art. 138 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen

materiellen Voraussetzungen erfüllt sind.

EuGH, Urteil vom 2.3.2023 – C-664/21
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2023-597-1

unter www.betriebs-berater.de

EuGH: Justizielle Zusammenarbeit in Straf-

sachen – Begriff „Justizbehörde“ – Begriff

„Anordnungsbehörde“ – Anordnung, die

von einer Steuerbehörde erlassen und nicht

von einem Richter oder einem Staatsanwalt

validiert wird – Steuerbehörde, die die

Rechte und Pflichten der Staatsanwalt-

schaft im Rahmen einer steuerstrafrechtli-

chen Ermittlung wahrnimmt

Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 1 und Art. 2 Buchst. c

Ziff. i der Richtlinie 2014/41/EU des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 3. April

2014 über die Europäische Ermittlungsanord-

nung in Strafsachen sind dahin auszulegen, dass

– eine Steuerbehörde eines Mitgliedstaats, die

zwar zur Exekutive dieses Staats gehört, aber ge-

mäß dem nationalen Recht anstelle der Staats-

anwaltschaft steuerstrafrechtliche Ermittlungen

selbständig durchführt und dabei die Rechte

und Pflichten wahrnimmt, die der Staatsanwalt-

schaft zukommen, nicht als „Justizbehörde“ und

„Anordnungsbehörde“ im Sinne dieser beiden

Bestimmungen angesehen werden kann;

– eine solche Behörde hingegen unter den Be-

griff „Anordnungsbehörde“ im Sinne von Art. 2

Buchst. c Ziff. ii dieser Richtlinie fallen kann, so-

fern die in dieser Bestimmung festgelegten

Voraussetzungen erfüllt sind.

EuGH, Urteil vom 2.3.2023 – C-16/22
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2023-597-2

unter www.betriebs-berater.de

BVerfG: Übergangsregelung vom Anrech-

nungs- zum Halbeinkünfteverfahren im Jah-

ressteuergesetz 2008 ist mit dem Grundge-

setz teilweiseunvereinbar

Mit Beschluss vom 7.12.2022 – 2 BvR 988/16 –

hat der Zweite Senat des BVerfG entschieden,

dass § 38 Abs. 5 und 6 in Verbindung mit § 34

Abs. 16 S. 1 des Körperschaftsteuergesetzes

(KStG) in der Fassung des Jahressteuergesetzes

2008 vom 20.12.2007 (JStG 2008) mit dem allge-

meinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 des

Grundgesetzes (GG) unvereinbar ist.

Die Regelung ist Teil der Übergangsvorschriften

für den Systemwechsel vom körperschaftsteuer-

rechtlichen Anrechnungs- zum Halbeinkünfte-

verfahren. Während der Geltung des Anrech-

nungsverfahrens wurde das verwendbare Eigen-

kapital einer Gesellschaft entsprechend seiner

Vorbelastung mit Körperschaftsteuer in verschie-

dene „Eigenkapitaltöpfe“ (EK) gegliedert. Steuer-

freie Vermögensmehrungen wurden unter ande-

rem im sogenannten EK 02 erfasst. Im Falle der

Ausschüttung dieses Eigenkapitals wurde es bei

Verlassen der steuerbefreiten Sphäre auf der

Ebene der Körperschaft mit (zuletzt) 30 % nach-

belastet. Beim Anteilseigner wurde die Aus-

schüttung – unter Anrechnung der von der Ka-

pitalgesellschaft entrichteten Körperschaftsteuer

– mit dessen individuellem Einkommensteuer-

satz besteuert. Unter dem Halbeinkünfteverfah-

ren erfolgt im Falle der Ausschüttung keine

Nachbelastung der von der Körperschaft steuer-

frei erwirtschafteten Gewinne; beim Anteilseig-

ner unterliegt die Ausschüttung nur zur Hälfte

(seit 2009 zu 60 %) der Einkommensteuer.

Nach der ursprünglichen Übergangsregelung zur

Einführung des Halbeinkünfteverfahrens durch

das Steuersenkungsgesetz vom 23.10.2000

(StSenkG) sollte das alte EK 02 nur noch bis zum

Ablauf eines 15-jährigen (später auf 18 Jahre er-

weiterten) Übergangszeitraums im Falle seiner

Ausschüttung mit 30 % nachbelastet werden.

Durch das Jahressteuergesetz 2008 wurde mit

§ 38 Abs. 5 und 6 KStG stattdessen eine pau-

schale ausschüttungsunabhängige Nachbelas-

tung des noch vorhandenen EK 02 mit 3 % Kör-

perschaftsteuer eingeführt. Gemäß § 34 Abs. 16

S. 1 KStG (in der Fassung des JStG 2008) konnten

sich bestimmte Unternehmen aus dem Bereich

der Wohnungswirtschaft und steuerbefreite Kör-

perschaften auf Antrag unter Fortgeltung der

bisherigen Rechtslage von der Anwendung die-

ser Regelung befreien lassen. Das hat zur Folge,

dass es für diese Unternehmen nur im Falle einer

Ausschüttung während des 18-jährigen Über-
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